
Neunte erweiterte Kammer mit fünf Richtern: 

Kammerpräsident Berardis, Richter Czúcz, Richterin Pelikánová, Richter Popescu und Richter Buttigieg. 

Neunte Kammer mit drei Richtern: 

Kammerpräsident Berardis, 
Richter Czúcz, 
Richter Popescu. 

Kriterien für die Zuweisung der Rechtssachen an die Kammern 

(2013/C 313/06) 

Am 23. September 2013 hat das Gericht gemäß Art. 12 der Verfahrensordnung folgende Kriterien für die 
Zuweisung der Rechtssachen an die Kammern für die Zeit vom 23. September 2013 bis zum 31. August 
2016 festgelegt: 

1. Die Rechtsmittel gegen die Entscheidungen des Gerichts für den öffentlichen Dienst werden unmittelbar 
nach Einreichung der Klageschrift unbeschadet einer späteren Anwendung der Art. 14 und 51 der 
Verfahrensordnung der Rechtsmittelkammer zugewiesen. 

2. Die anderen als die in Nr. 1 genannten Rechtssachen werden unmittelbar nach Einreichung der Kla
geschrift unbeschadet einer späteren Anwendung der Art. 14 und 51 der Verfahrensordnung den 
Kammern mit drei Richtern zugewiesen. 

Die Verteilung der in der vorliegenden Nr. 2 genannten Rechtssachen auf die Kammern erfolgt in drei 
verschiedenen Verteilungsvorgängen gemäß der Reihenfolge der Eintragung der Rechtssachen in das Register 
der Kanzlei: 

— für die Rechtssachen betreffend die Durchführung der für Unternehmen geltenden Wettbewerbsregeln, 
der Vorschriften über staatliche Beihilfen und der Vorschriften über handelspolitische Schutzmaßnah
men; 

— für die Rechtssachen, die die in Art. 130 § 1 der Verfahrensordnung genannten Rechte des geistigen 
Eigentums betreffen; 

— für alle anderen Rechtssachen. 

Der Präsident des Gerichts kann von diesem Verteilungsmodus abweichen, um dem Zusammenhang zwi
schen bestimmten Rechtssachen Rechnung zu tragen oder eine ausgewogene Verteilung der Arbeitslast 
sicherzustellen. 

Plenum 

(2013/C 313/07) 

Am 23. September 2013 hat das Gericht gemäß Art. 32 § 1 Abs. 2 der Verfahrensordnung für die Zeit vom 
23. September 2013 bis zum 31. August 2016 beschlossen, dass, wenn sich infolge der Bestellung eines 
Generalanwalts gemäß Art. 17 der Verfahrensordnung bei dem in Vollsitzung tagenden Gericht eine gerade 
Zahl von Richtern ergibt, die im Voraus festgelegte und während des Dreijahreszeitraums, für den die 
Kammerpräsidenten gewählt sind, angewandte Reihenfolge, nach der der Präsident des Gerichts den Richter 
bestimmt, der an der Entscheidung der Rechtssache nicht mitwirkt, der umgekehrten Rangordnung der 
Richter nach ihrem Dienstalter gemäß Art. 6 der Verfahrensordnung entspricht, es sei denn, der so be
stimmte Richter ist der Berichterstatter. In diesem Fall wird der ihm in der Rangordnung unmittelbar 
vorangehende Richter bestimmt.
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